






















 
 
 
 

Gesetz 

zur Zweiten Änderung des Gesetzes 

über den Bebauungsplan Langenhorn 51 

 

Vom 

 

 

 

§ 1 

 

Das Gesetz über den Bebauungsplan Langenhorn 51 vom 25. Juni 1976 mit der Änderung 

vom 29. Juni 1983 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1976 Seite 166, 1983 

Seite 151), zuletzt geändert am 4. November 1997 (Hamburgisches  Gesetz- und 

Verordnungsblatt Seiten 494, 495), wird wie folgt geändert: 

 

1. Die beigefügte "Anlage zum Gesetz zur Zweiten Änderung des Gesetzes über den 

Bebauungsplan Langenhorn 51" wird dem Gesetz hinzugefügt. 

 

2. In § 2 werden folgende Nummern 5 bis 10 angefügt: 

 

“5. Die mit „D“ bezeichnete Fläche wird als Gewerbegebiet festgesetzt. 

 

6. In den Gewerbegebieten sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig, soweit sie nicht mit 

Kraftfahrzeugen, Booten, Möbeln, Teppichen und sonstigen 

flächenbeanspruchenden Artikeln einschließlich Zubehör oder mit Baustoffen, 

Werkzeugen, elektronischen Bauteilen, Gartengeräten und sonstigem Bau- und 

Gartenbedarf handeln, diese Artikel ausstellen oder lagern. Maßgebend ist die 

Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Januar 1990 (Bundesgesetzblatt I 

Seite 133), zuletzt geändert am 22. April 1993 (Bundesgesetzblatt I Seiten 466, 

479). 

 

7. Auf der mit „D“ bezeichneten Fläche können Läden ausnahmsweise zugelassen 

werden. 

 

8. Auf den mit „A“ und „B“ bezeichneten Flächen sind luftbelastende und geruchsbe-

lästigende Betriebe unzulässig.  
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9. Auf der mit „B“ bezeichneten Fläche wird die Zahl der Vollgeschosse als Höchst-

maß mit III festgesetzt. 

 

10. Für die Erschließung der mit „D“ bezeichneten Fläche sind noch weitere örtliche 

Verkehrsflächen erforderlich. Ihre genaue Lage bestimmt sich nach der beabsichtig-

ten Bebauung. Sie werden gemäß § 125 Absatz 2 des Baugesetzbuchs hergestellt.“ 

 

 

 

§ 2 

 

Die Begründung der Änderung des Bebauungsplans wird beim Staatsarchiv zu kostenfreier 

Einsicht für jedermann niedergelegt. 

 

 

 

§ 3 

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

1. Die Begründung der Planänderung kann auch beim örtlich zuständigen Bezirksamt 

während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke 

beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kostenerstattung erworben werden. 

 

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 

1997 (Bundesgesetzblatt 1997 I Seite 2142, 1998 I Seite 137) bezeichneten 

Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Entschädigungsberechtigter 

Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, 

dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 

beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 

nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile 

eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
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3. Unbeachtlich sind 

 

 a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 des Baugesetzbuchs 

 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 

 

 b) Mängel der Abwägung,  

 

 wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb eines Jahres, in den Fällen 

des Buchstabens b innerhalb von sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten der Zweiten 

Änderung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen 

Bezirksamt geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 

Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
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